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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1988

Norm

FinStrG §31 Abs5

Rechtssatz

§ 31 Abs 5 FinStrG nF ist nicht im Sinne einer Verweisung auf die vor Inkrafttreten der FinStrGNov 1985 in Geltung

gestandenen Zuständigkeitsvorschriften, sondern auf neues Recht aufzufassen. Die Übergangsbestimmung des Art II §

3 Abs 2 FinStrGNov 1985 ist eine aus Gründen der Prozeßökonomie getro:ene Ausnahmeregelung, die die (inhaltliche)

Verweisung des § 31 Abs 5 nF auf § 53 (Abs 1 und 2) FinStrG nicht dahin relativiert, daß je nach Verfahrensanhängigkeit

vor oder nach dem 01.01.1986 auf die alte oder auf die neue Fassung dieser Abgrenzungsvorschrift abzustellen wäre.
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